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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Die RK-NR liess im September 2021 in einer Medienmitteilung verlauten, dass sie die
parlamentarische Initiative Egloff (svp, ZH) betreffend die Vermeidung
missbräuchlicher Untermiete zusammen mit drei anderen parlamentarischen
Initiativen (Pa.Iv. 18.475; Pa.Iv. 16.458; Pa.Iv. 16.459) in insgesamt drei Erlassentwürfen
umsetzen wolle. Konkret übernahm die Kommission die Forderungen der Initiative
Egloff, wonach eine Untermiete künftig nur noch mit einer schriftlichen Zustimmung
der Vermieterschaft zulässig sein soll. Die Vermieterschaft solle die Untermiete zudem
unter gewissen Umständen ablehnen können – insbesondere bei missbräuchlichen
Bedingungen der Untermiete (z.B. einem zu hohen Untermietzins) oder bei einer
vorgesehenen Untermietdauer von mehr als zwei Jahren. Die Kommission hat zu den
drei Erlassentwürfen ein Vernehmlassungsverfahren gestartet. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.09.2021
ELIA HEER

Im Juni 2022 verabschiedete die RK-NR drei separate Entwürfe für die Umsetzung von
insgesamt vier parlamentarischen Initiativen betreffend das Mietrecht zuhanden ihres
Rates. Vorlage 1 (Untermiete) setzte eine Initiative Egloff (svp, ZH; Pa.Iv. 15.455) um.
Vorlage 2 (Formvorschriften) setzte gleich zwei Initiativen um, nämlich eine Initiative
Vogler (csp, OW; Pa.Iv. 16.458) und eine Initiative Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 16.459). 
Die dritte Vorlage zur Kündigung wegen Eigenbedarfs ging derweil auf eine Initiative von
Giovanni Merlini (fdp, TI) zurück, welche eine Beschleunigung des Verfahrens bei der
Kündigung des Mietverhältnisses wegen Eigenbedarf gefordert hatte. Der von der RK-
NR ausgearbeitete Entwurf umfasste drei Änderungen im OR. Die erste Änderung sah
vor, dass eine Kündigung vorgenommen werden kann, wenn die Vermieterschaft nach
«objektiver Beurteilung bedeutenden und aktuellen Eigenbedarf für sich, nahe
Verwandte oder Verschwägerte geltend macht». Bis dato musste ein «dringender
Eigenbedarf» geltend gemacht werden. Dringlichkeit zu beweisen sei mit der aktuellen
Rechtsprechung eine zu hohe Hürde, so die Mehrheit der Kommission. Die zweite
Änderung übertrug die gleiche Formulierung auf die Regeln der Anfechtung von
Kündigungen durch die Vermieterschaft. Die dritte Änderung strich die «Dringlichkeit»
des Eigenbedarfs aus den Kriterien, nach welchen Behörden über eine von der
Mieterschaft beantragte Erstreckung des Mietverhältnisses entscheidet. Hingegen
umfasste der Entwurf keine Änderung der ZPO. Merlini hatte seinen Initiativtext
diesbezüglich so formuliert, dass sein Anliegen mit einer Änderung von OR «und/oder»
ZPO umgesetzt werden solle. 

Die RK-NR hatte ihren Entwurf, zusammen mit den anderen beiden Vorlagen, im
September 2021 in die Vernehmlassung geschickt. Bis zum Ablauf der Frist gingen 49
Stellungnahmen ein, wovon 16 positiv ausfielen. Die Hälfte der teilnehmenden Kantone
(BE, BS, GR, OW, SO, VD), eine Mehrheit der Parteien (FDP, SP, Grüne) sowie eine
Mehrheit der Verbände (unter anderem SGB, SSV, SMV und HEV) lehnten die
Änderungen ab. Die ablehnenden Stellungnahmen wurden laut der Kommission
unterschiedlich begründet. Eine Seite bemängelte eine Reduktion des Mieterschutzes,
die andere Seite insbesondere das Fehlen beschleunigender Verfahrensregeln in der
ZPO. Die RK-NR nahm die Vernehmlassungsantworten zur Kenntnis, beschloss jedoch in
der Gesamtabstimmung mit 14 zu 9 Stimmen, den Entwurf ohne Änderungen dem Rat zu
unterbreiten. 

Mitte Oktober 2022 nahm der Bundesrat Stellung zum Entwurf. Er erachtete diesen als
kritisch, da er die Stellung von Vermieterinnen und Vermietern auf Kosten von
Mieterinnen und Mietern stärke. Das geltende Recht basiere aber auf einer im Rahmen
einer grösseren Revision erfolgten Abwägung der Interessen von Vermietenden und
Mietenden, weshalb der Bundesrat der Meinung war, dass nicht in dieses «diffizile
Gleichgewicht eingegriffen werden sollte». Er sehe zudem keine Not, das Recht
anzupassen, da dieses gut funktioniere, was etwa auch die hohen Einigungsquoten vor
den Schlichtungsbehörden zeigten. Nicht zuletzt gelte es, auch die
Vernehmlassungsantworten zu berücksichtigen. Die Polarisierung in der
Vernehmlassung spreche gegen eine Anpassung der Regelungen zum Eigenbedarf. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.10.2022
ELIA HEER
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Im Juni 2022 verabschiedete die RK-NR drei separate Entwürfe für die Umsetzung von
insgesamt vier parlamentarischen Initiativen betreffend das Mietrecht zuhanden ihres
Rates: eine Vorlage betreffend die Kündigung wegen Eigenbedarfs, welche eine
Initiative Merlini (fdp, TI; Pa.Iv. 18.475) umsetzte, eine Vorlage betreffend
Formvorschriften, welche sowohl eine Initiative Vogler (csp, OW; Pa.Iv. 16.458) als auch
eine Initiative Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 16.459) umsetzte, sowie eine Vorlage, die auf die
Initiative Hans Egloff (svp, ZH) zur Vermeidung missbräuchlicher Untermiete
zurückging. Die Kommission schlug im letztgenannten Entwurf Änderungen an Artikeln
zum OR zum Thema «Untermiete» und «Unterpacht» vor. Die vorgeschlagenen
Bestimmungen bei der Untermiete sahen vor, dass die Mieterin oder der Mieter bei der
Vermieterschaft schriftlich ein Untermietbegehren einreichen und dabei mindestens
die Namen der Untermieterinnen oder Untermieter und die Vertragsbedingungen
(Untermietobjekt, Gebrauchszweck, Untermietzins und Untermietdauer) mitteilen
muss. Der Mieter oder die Mieterin sollte die Vermieterschaft zudem über Änderungen
dieser Angaben während der Untermietdauer informieren müssen. Eine der zentralsten
Änderungen betraf die zulässigen Gründe für eine Verweigerung der Untermiete durch
die Vermieterschaft: Bislang konnte eine Untermiete nur abgelehnt werden, wenn die
Mieterschaft sich weigerte, der Vermieterschaft die Bedingungen der Untermiete be
kanntzugeben, die Bedingungen der Untermiete im Vergleich zu denjenigen des
Hauptmietvertrags missbräuchlich waren oder der Vermieterschaft aus der Untermiete
wesentliche Nachteile entstanden. Neu sollte auch eine Untermietdauer von mehr als
zwei Jahren einen zulässigen Ablehnungsgrund darstellen. Ausserdem sollte die Liste an
Ablehnungsgründen nicht mehr abschliessend formuliert werden. Schliesslich sollte die
Vermieterschaft den Mieterinnen und Mietern (nach erfolgloser schriftlicher Mahnung)
mit einer Frist von 30 Tagen kündigen dürfen, wenn diese gegen die Bestimmungen zur
Untermiete verstiessen. Die Bestimmungen zur Unterpacht wollte die Kommission fast
analog zu den Bestimmungen zur Unterpacht anpassen, mit dem Unterschied, dass die
Kündigungsfrist bei Verstoss gegen die Bestimmungen sechs Monate anstatt 30 Tage
betragen sollte. 

Die RK-NR hatte ihren Entwurf, zusammen mit den anderen beiden Vorlagen, im
September 2021 in die Vernehmlassung geschickt. Bis zum Ablauf der Frist gingen 28
Stellungnahmen zur Vorlage zur Untermiete ein, wovon 19 insgesamt positiv ausfielen.
Nach der Kenntnisnahme des Vernehmlassungergebnisses stimmte die RK-NR in der
Gesamtabstimmung dem vorliegenden Entwurf ohne Änderungen mit 13 zu 9 Stimmen
zu.

Der Bundesrat nahm Mitte Oktober Stellung zu den drei Vorlagen der RK-NR. Bei der
Vorlage zur Untermiete und Unterpacht sprach er sich klar gegen die neuen
Bestimmungen aus, da er die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen für ausreichend
und die vorgeschlagenen Bestimmungen für nicht zielführend befand. So bemängelte er
etwa, dass die Bestimmung, wonach bei der Anmeldung einer Untermiete oder
Unterpacht die schriftliche Form für die Zustimmung der Vermieterin oder des
Vermieters notwendig sei, den administrativen Aufwand sowohl für die Mietenden als
auch für die Vermietenden erhöhe. Er kritisierte ausserdem, dass nicht geregelt sei, zu
welchem Zeitpunkt die schriftliche Zustimmung einzuholen sei. Von der Logik des
Entwurfs her läge es nahe, dass diese vorgängig eingeholt werden müsse, da das
Mietverhältnis sonst gekündigt werden könne. Eine vorgängige Einholung einer
schriftlichen Zustimmung sei allerdings nur schwer vereinbar mit der Praxis von
Plattformen wie Airbnb. Die Nutzung solcher Plattformen werde damit in der Praxis
stark erschwert oder gar verunmöglicht. Weiter schaffe die nicht abschliessende
Aufzählung von Gründen für die Verweigerung einer Untermiete oder Unterpacht
Rechtsunsicherheit. Auch dass ab einer fixen Zeitspanne von zwei Jahren eine
Verweigerung der Untermiete möglich sein soll, sah der Bundesrat als nicht zielführend
an. Gerade im Bereich der Geschäftsmieten würden Investitionen getätigt, die nach
zwei Jahren potentiell noch nicht amortisiert seien. Nicht zuletzt lehnte der Bundesrat
auch die Bestimmung zur Möglichkeit von ausserordentlichen Kündigungen bei Verstoss
gegen die Bestimmungen zur Untermiete oder Unterpacht ab, da ihm dort die Schwelle
zu niedrig erschien. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.10.2022
ELIA HEER
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Im Juni 2022 verabschiedete die RK-NR zuhanden ihres Rates drei separate Entwürfe
für eine Änderung des Obligationenrechts zur Umsetzung von insgesamt vier
parlamentarischen Initiativen zum Mietrecht. Vorlage 1 (Untermiete) setzt eine
parlamentarische Initiative Egloff (svp, ZH; Pa.Iv. 15.455) um. Mit der Vorlage 3
(Eigenbedarf) wird eine Initiative Merlini (fdp, TI; Pa.Iv. 18.475) erfüllt. Die Vorlage 2
(Formvorschriften) setzt derweil gleich zwei Initiativen um: einerseits die Initiative
Vogler (csp, OW; Pa.Iv. 16.458), welche bei gestaffelten Mietzinserhöhungen die
Formularpflicht abschaffen und durch die schriftliche Form ersetzen wollte, und
andererseits die Initiative Feller (fdp, VD; 16.459), die für einseitige Vertragsänderungen
im Mietwesen auf mechanischem Wege nachgebildete Unterschriften zulassen wollte.
Der von der RK-NR ausgearbeitete Entwurf umfasst zwei neue Absätze im OR, welche je
eine der beiden parlamentarischen Initiativen umsetzen. 

Die RK-NR hatte ihren Entwurf, zusammen mit den anderen beiden Vorlagen, im
September 2021 in die Vernehmlassung geschickt. Bis zum Ablauf der Frist gingen 32
Stellungnahmen ein, wovon laut der Kommission 18 insgesamt positiv und die restlichen
14 neutral ausfielen. Allerdings wiesen die Rückmeldungen zu den beiden neuen
Absätzen grosse Unterschiede auf: Während die Änderungen zur Faksimile-Unterschrift
fast durchgehend positiv bewertet wurden, schätzten je dreizehn
Vernehmlassungsteilnehmende die Änderung zum Wegfall der Formpflicht bei
gestaffelten Mietzinserhöhungen als negativ und als positiv ein. Die meisten negativen
Rückmeldungen wurden laut der Kommission damit begründet, dass nicht nur die
Formularpflicht, sondern auch die Erfordernisse einer Mitteilung der Mietzinserhöhung
oder der Schriftlichkeit abgeschafft werden sollten. In der Gesamtabstimmung
beschloss die RK-NR mit 14 zu 0 Stimmen (bei 8 Enthaltungen), die Vorlage zuhanden
ihres Rates zu verabschieden.

Der Bundesrat äusserte sich Mitte Oktober 2022 zu den drei Vorlagen und empfahl –
anders als bei den übrigen zwei Vorlagen – dem Parlament, der Vorlage zu den
Formvorschriften zuzustimmen. Er erachte die neuen Bestimmungen als eine nützliche
Vereinfachung, die für die Mieterschaft keine faktische Schlechterstellung bedeute. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.10.2022
ELIA HEER

Bodenrecht

Im März 2017 präsentierte der Bundesrat seinen Vernehmlassungsentwurf zur Revision
der Lex Koller, der lediglich eine leichte Verschärfung des Gesetzes beinhaltete. In zwei
entscheidenden Punkten sah der Bundesrat nämlich von seinen ursprünglichen Plänen
ab. So beabsichtigte er mit der Vorlage nicht, Betriebsstättegrundstücke erneut dem
Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland zu
unterstellen – diese waren mit einer 1997 eingeführten Lockerungen vom Gesetz
ausgenommen worden. Ferner schlug er auch nicht vor, den Erwerb von Anteilen an
börsenkotierten Immobiliengesellschaften durch Personen im Ausland zu untersagen,
womit eine im Jahr 2005 eingeführte Lockerung rückgängig gemacht werden würde. Er
stellte diese beiden Punkte in seiner Vernehmlassungsvorlage jedoch als mögliche
Erweiterungen der Revision zur Diskussion und griff damit die Anliegen zweier im Jahr
2014 erledigten Motionen von Nationalrätin Badran (sp, ZH) auf. Der Bundesrat sowie
der Nationalrat hatten diese Anliegen damals unterstützt; die Motionen waren in der
Folge jedoch am Willen des Ständerats gescheitert. Mit der Revision erfüllt werden
sollte jedoch ein Postulat Hodgers (gp, GE; Po. 11.3200), das Staatsangehörigen aus
aussereuropäischen Ländern den Erwerb von Anteilsscheinen an
Genossenschaftswohnungen ermöglichen wollte. Die geltende Regelung hätte zur Folge,
dass solche Personen keinen Zugang zu diesem Segment an preisgünstigen Wohnungen
hätten, so die Ausführungen des Bundesrats. Darüber hinaus enthielt die Vorlage etwa
Bestimmungen zur Verschärfung des Hauptwohnerwerbs durch Personen aus Nicht-
EU-EFTA-Staaten und beabsichtigte unter anderem, Rechtssicherheit in Bezug auf die
Umnutzung von gewerblich genutzten Grundstücken zu schaffen, indem sie die
vollständige oder teilweise Umnutzung von Betriebsstätten zu Wohnraum explizit
untersagen wollte. Ferner zielten die vorgeschlagenen Änderungen auch darauf ab, den
Vollzug in den Kantonen zu vereinfachen.
Bereits am Tag nach der Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens konnten
Interessenvertreter und -vertreterinnen gegenüber den Medien ihre Meinung zum
Vorschlag kundtun – und dies zum Teil mit ungewohnten Argumenten. Dass Bürgerinnen
und Bürger mit Herkunft ausserhalb der EU- oder EFTA-Staaten zum Erwerb von
Hauptwohnsitz eine Bewilligung benötigten, die an die Pflicht geknüpft wäre, das
Wohneigentum innert zwei Jahre nach Wegzug wieder zu veräussern, beurteilte Hans
Egloff, SVP-Nationalrat und Präsident des Hauseigentümerverbands (HEV), als

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2017
MARLÈNE GERBER
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«ausländerfeindlich». Darüber hinaus würde sich die Situation auf dem
Mietwohnungsmarkt verschärfen, da solche Personen vom Hauskauf als Alternative
absehen würden. Die ablehnende Haltung gegenüber den geplanten Verschärfungen
wurde von der Wirtschaft generell gestützt. Auch die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete stellte sich gegen neuerliche Einschränkungen in
Berggebieten; man leide bereits unter den Folgen der Zweitwohnungsinitiative.
Economiesuisse kritisierte die Vorlage wenige Monate später ebenfalls aufs Schärfste.
Neben inhaltlicher Kritik unterstellte der Dachverband der Wirtschaft dem Bundesrat
gar, einen «unwürdigen Trick» anzuwenden. Zur Erfüllung des Postulats hätte eine
Verordnungsänderung genügt; der Postulant selber habe diesen Weg in seinem Vorstoss
vorgeschlagen. Generell zeigte sich die Schweizer Wirtschaft entrüstet ob der beiden
lediglich zur Diskussion gestellten Punkte und auch die Pensionskassen, die gemäss
Bundesrat durch entsprechende Einschränkung auf dem Investitionsmarkt vor
ausländischer Konkurrenz geschützt werden könnten, vertraten die Ansicht, diese
Argumentation entbehre jeglicher Grundlage. Auch die drei grossen bürgerlichen
Parteien stellten sich deutlich gegen den Entwurf. Ganz anders war der Tenor von
Seiten der links-grünen Parteien und des Mieterverbands. Diese Akteure begrüssten die
vorgeschlagenen Verschärfungen der Lex Koller, um den Druck auf den Wohnungsmarkt
zu reduzieren und inländische Pensionskassen, Baugenossenschaften und Private zu
schützen. Die SP ortete ferner im Kauf von Immobilien durch Personen im Ausland eine
nicht unerhebliche Gefahr der Geldwäscherei, weswegen sie die Vorlage gerne um
Bestimmungen zur Bekämpfung ebendieser ergänzt hätte. 5

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

In der Wintersession 2015 befand der Nationalrat definitiv über die Motion
Niederberger (cvp, NW) zur Abschaffung unnötiger Administrativarbeiten für die AHV.
Die Kommissionsmehrheit und der Sozialminister Berset beantragten, den Vorstoss
abzulehnen, eine rechts-bürgerliche Minderheit Egloff (svp, ZH) plädierte für Annahme.
Damit hatten sich die Mehrheitsverhältnisse in der Kommission seit der Debatte in der
Sommersession, in der die Motion vom Plenum an die Kommission zurückgewiesen
worden war, geändert. Inzwischen hatte der Bundesrat eine Vernehmlassung bei
Kantonen und Sozialpartnern durchgeführt. Eine knappe Mehrheit der Kantone,
darunter jene mit einer hohen Anzahl Grenzgänger, lehnten die Motion ab, ebenso die
Gewerkschaften. Unter den Arbeitgeberverbänden herrschte keine Einigkeit. Infolge
der Vernehmlassung hatte die Verwaltung auf Auftrag der Kommission einen Vorschlag
für eine Verordnungsänderung ausgearbeitet, welche die Anliegen der Motion faktisch
erfüllt, ohne dabei die Bekämpfung der Schwarzarbeit zu gefährden, so die beiden
Mehrheitssprecher. Eine Lösung auf nicht-parlamentarischem Weg sei zudem schneller
und schone die Ressourcen des Parlamentsbetriebs. Diese Faktoren hatten zum
Meinungsumschwung in der Kommission geführt. Bundesrat Berset bestätigte in seinem
Votum, der Bundesrat werde die Verordnungsänderung noch im selben Jahr an die
Hand nehmen. Die Kommissionsminderheit erklärte, nicht alle in der Schweiz
arbeitenden und im Ausland wohnhaften Personen seien zwingend der AHV-Pflicht
unterstellt, eine Kongruenz zwischen Erwerbstätigkeit und AHV-Unterstellung bestehe
somit nicht. Deshalb tauge die unterjährige AHV-Anmeldung nicht zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit und sei unnötig, so das Hauptargument. Die Parlamentsmitglieder der
Mitte- und Rechtsfraktionen teilten diese Ansicht mehrheitlich: Die Motion wurde mit
100 zu 80 Stimmen und acht Enthaltungen angenommen, gegen den Willen der
geschlossen stimmenden Linken und der GLP-Fraktion. 6

MOTION
DATUM: 08.12.2015
FLAVIA CARONI
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Heimatschutz und Denkmalpflege

Mitte September 2019 veröffentlichte das BAK die Vernehmlassungsergebnisse zur
Totalrevision der Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten
Ortsbilder der Schweiz (VISOS). Gesamthaft waren 92 Akteure (Kantone, Parteien,
Dachverbände und weitere Organisationen) zur Stellungnahme eingeladen worden,
wovon 54 auch antworteten. 26 der insgesamt 80 eingegangenen Antworten waren
sogenannte Spontanantworten, d.h. sie stammten von nicht explizit eingeladenen
weiteren Organisationen. 
Das BAK deutete diese rege Rücklaufquote als ein «grosses Interesse» an der
angestrebten Revision, die mehrheitlich auf ein positives Echo stiess. So fand die
Revision in ihrer Gesamtheit bei 52 Stellungnahmen Anklang, wobei drei Akteure (die
Kantone GE, JU, UR) ihre vollständige Zustimmung und 18 weitere Kantone, die SP, der
SSV und 29 weitere Organisationen ihre Zustimmung mit Anpassungsbedarf geltend
machten. Besonders hervorgehoben wurde hierbei, dass die
Harmonisierungsbestrebungen der VISOS mit den Schwesterverordnungen VBLN und
VIVS mehr Rechtssicherheit und eine grössere Legitimität der drei Inventare schaffe
und die Objektivität sowie Wissenschaftlichkeit des ISOS durch die Aufnahme der
Legaldefinition gesteigert würden. Zudem erhöhe die Festsetzung der Bestimmungen
sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene die Planungssicherheit und eine
Festlegung der Aufnahmekriterien auf Verordnungsstufe stärke das ISOS als
raumplanerisches Instrument, was besonders im Bereich der Raumplanung zu mehr
Rechts- und Planungssicherheit beitrage. 15 der zustimmenden Organisationen waren
von diesen positiven Aspekten derart überzeugt, dass sie gar auf eine möglichst
zeitnahe Inkraftsetzung der Revisionsvorlage durch den Bundesrat bestanden.
Dem gegenüber standen 26 Stellungnahmen, die eine Totalrevision in der dargebotenen
Form vollständig (Kanton SG, die SVP und der SGV) oder mit Eventualanträgen (Kantone
GR, NE, SO und ZG, vier Dachverbände und 15 Organisationen) ablehnten. Der Entwurf
nehme die kantonalen Anliegen hinsichtlich der ISOS-Methode zu wenig auf und schaffe
neue Hürden für die Interessenabwägung. Des Weiteren seien allgemeine
Entwicklungsperspektiven und Ziele der Siedlungsentwicklung nach innen nicht
entsprechend gewichtet worden. Zudem sei der Zeitpunkt der Revision äusserst
ungünstig gewählt, da mit der Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308) und den
parlamentarischen Initiativen Rutz (svp, ZH; Pa.Iv. 17.525) und Egloff (svp, ZH; Pa.Iv.
17.526) aktuell noch ISOS-relevante Vorstösse im Parlament hängig seien. Entsprechend
beantragten 16 Stellungnahmen explizit die Sistierung der Revision, wovon sechs einen
partnerschaftlichen Klärungsanstoss hinsichtlich der offenen Fragen von Bund und
Kantonen forderten und zehn die parlamentarische Beratung der hängigen Geschäfte
abwarten wollten. 7
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